
2 ANLAGE 

SC HRIF-TL IC HE FESTSETZUNGEN 

zur städtebaulichen Ordnung für den Teilbebauungsplan 
11 W ein b er g II" der Gemeinde Hollerbach auf der 
Grundlage des Bundesbaugesetzes ( BBauG) vom 23 . 6 . 1960 
und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund
stücke (BauNVO) . 

1 . Bauweise , überbaubare und nicht über baubare Grundstücks

fl ächen , Stellung der baulichen Anlagen(§ 9 (1) 1b 

BBauG ) 

Die über baubaren Fl ächen sind durch Baugrenzen gekenn-.. 
zeichnet . Ein Uberschreiten der Baugrenzen ist nur in 
~usnahmefällen (Garagen) zulässig . Die Vorschrift en der 
LBO über Bauwiche und Gr enzabstände bleiben unberührt . 

Die Ausrichtung der baulichen Anlagen ist im Bebauungs
plan durch Zeichen gemäss Planzeichenverordnung fest 
gelegt . 

Für jede \•/ohnung ist eine Garage und ein St ellplatz vor
zusehen . 

Im Dachgesc hoss sind nur Einzelwohnräume zugelassen . 

Ein überschreiten der Baugr enze zur Waldgrenze hin wird 

auch für Nebengebäude und Garagen nicht zugel assen . 

2 . Höhenlage der baulichen Anlagen(§ 9 ( 1) 1d BBauG) 

Für die Höhenlage sind die dem Bebauungsplan beigefügten 
Querschnitte maßgebend . 

Die Traufhöhen an der Bergseite mit 3 , 2o m und an der 

Talseite mit 5 ,8o m dürfen nicht überschritten werden . 

Im Bereich der 2o KV Freileitung ist ein Mindestabstand 
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von 3,o m zwlschen Dachfirst bzw. den am weitesten aus
ladenden Teilen der Bauwerke und unters tem strom~ühren
den Leiter einzuhalten. 

3. Stellplätze, Garagen und Nebengebäude 

Stellplätze sind jeweils auf dem Grundstück an geeigne
ter Stelle an~ulegen. Garag en sowie auch Nebengebäude 
sind i n festtm baulichen Zusammenhang mit den Hauptge
bäuden zu erstellen. Bei großem Abstand zwischen Baugren
ze und Straßengrundstücksgrenze können Ausnahmenzuge
lassen werden, jedoc h nicht unter 5,oo m. Freistehende 
Garagen dürfen auch im Bauwich bzw . auf der Grundstücks
grenze erstellt werden, sofern die bauliche Anlage in 
der Höhe ein Ma ß von 2 , 5o m und in der Länge ein Maß von 
8 , oo m nicht übers chreitet . Für den Stellplatz ist ein 
Abstand von der Grenze bis zur Garage von mindestens 
5 m einzuhalten. Wellblechgaragen sind nicht erlaubt . 

4 . Gestaltung der baul ichen Anlagen 

Dachgaupen und Da chaufbauten sind nicht gestattet . 
Freistehende Garagen sind nur mit Flachdächern zu ver
s ehen . Kniestöcke s i nd nur bis zu einer Höhe von 30 cm 
zugelassen. 

5. Außenanlagen 

Gelä ndeverhältniss e benachbarter Grundstücke s i nd auf
eina nder a bzustimmen . Auf s chü ttungen und Abgr abungen 
von mehr als 1 , 0 m Höhe sind genehmigungspflichtig 
(s . § 9o LBO) . Einfriedigungen dürfen nicht höher als 
0 , 80 m angel egt werden . Auf evtl. erforderlichen St ütz
mauern oder Böschungen dür f en Ei nrriedigung en nur als 
heckenart i ge Bepflanzung ausgeführt werden . Die Ein
friedigung zwischen den Grundstücken sol l mi t Bus ch
gruppen , evtl . in Verbindung mit niederem Maschendraht -
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zaun, erfolgen. Die Verwendung von farbi g en transparen
ten Wellplatten ist verboten. 

5 . 2 Die im Bebauungsplan eingezeichnete Friedens-Eiche 1871 
ist ein Naturdenkmal und als solches zu erhalten und zu 
behandeln. Die Fläche um den Stamm der Eiche ist nicht 

bituminös, sondern in geeigneter Weise zu befestigen, so 
daß normales Wachstum gewährleistet bleibt (Pflasterung 

o. ä . ) . Das n!eB~ unmi ttelbB:P zum Bebauungsplangebiet ge

hörende Steinkreuz ( östlich der Eiche) ist ebenfalls zu 
erhalten. 

5 . 3 Die nicht über bauten Grundstücksflä chen sind innerhalb 
von zwei J ahren nach der Schlußabnahme des jeweiligen 

Gebäudes gärtneris ch anzuleg en, mit ei~heimischen Gehöl
zen zu bepflanzen und zu unterhalten. Die Vorgärten 
sind als Ziergärten anzulegen. Bei der Randbebauung 
sind als Übergang von den Häusern zur freien Landschaft 

auß erdem hochstämmig e Bäume ( Ahorn, Birken, Linden usw. ) 
zu pflanzen. 

ac h , den 23 .1 0 .1 972 

ungsoberamtmann 


